
Jugendkriminalität

Jugendhilfeausschuß: Kollegialorgan 
der örtlichen Räte der Bezirke, 
Kreise, Stadtkreise und Stadtbezirke. 
Als Mitglieder werden Bürger zur 
ehrenamtlichen Mitarbeit berufen, 
die in der Erziehungsarbeit Kennt
nisse und Erfahrung besitzen. Die 
Beratungen des Ausschusses werden 
unter Vorsitz des Leiters des —► Refe
rats Jugendhilfe (bzw. eines von ihm 
beauftragten Jugendfürsorgers) 
durchgeführt.
Der J. wird insbesondere tätig, wenn 
die Erziehung, Entwicklung und Ge
sundheit Minderjähriger gefährdet ist 
und auch durch gesellschaftliche und 
staatliche Unterstützung der Erzie
hungsberechtigten nicht gesichert 
werden kann. Er ist u. a. befugt, den 
Erziehungsberechtigten Pflichten 
aufzuerlegen, dem Minderjährigen 
Weisungen zu erteilen bzw. die An
ordnung der Familienerziehung in 
einer anderen Familie oder der Heim
erziehung zu beschließen.
Der J. bei den Räten der Bezirke wird 
im Beschwerde- oder Rechtsmittel
verfahren zu Maßnahmen und Ent
scheidungen nachgeordneter Organe 
der Jugendhilfe tätig. Der zentrale J., 
berufen durch den Minister für 
Volksbildung, bereitet Arbeitsorien
tierungen (Richtlinien) für die Tätig
keit der Jugendhilfeorgane vor und 
kann Entscheidungen örtlicher Ju
gendhilfeorgane aufheben.

Jugendhilfekommission: Organ der 
Räte der Gemeinden, Städte, Stadt
kreise und Stadtbezirke, in die eh
renamtlich tätige Mitarbeiter der Ju
gendhilfe (Jugendhelfer) berufen 
werden und unter der Verantwortung 
der zuständigen örtlichen Räte die 
Jugendhilfeaufgaben wahrnehmen. 
Die J. unterstützt und organisiert ins
besondere das Zusammenwirken der 
für die Erziehung Verantwortlichen 
zur Überwindung der Vernachlässi
gung der Erziehung und Betreuung,

der Fehlentwicklung und Schwerer- 
ziehbarkeit und zur Sicherung der 
Erziehung und Betreuung heim- und 
Strafentlassener oder unter Bewäh
rung stehender Minderjähriger. Sie 
wird weiterhin im Auftrag des Refe
rats Jugendhilfe wirksam, z. B. zur 
Erfüllung der Aufgaben im Rahmen 
eines Strafverfahrens gegen Jugend
liche oder bei deliktischen Kin
derhandlungen, in Erziehungs
rechtsangelegenheiten und im Vor
mundschaftswesen.
Die J. kann u. a. Verpflichtungen 
(z. B. Schadensregulierung, Entschul
digung) bestätigen, Erziehungsbe
rechtigten eine Mißbilligung aus
sprechen und Minderjährigen einen 
Verweis erteilen. Weiterhin hat sie die 
Möglichkeit, wirksamere Erziehungs
maßnahmen beim zuständigen -> 
Referat Jugendhilfe anzuregen.

Jugendkriminalität: Teil der -> Kri
minalität, der Straftaten erfaßt, die 
von -> Jugendlichen begangen wer
den. Die Persönlichkeitsentwicklung 
Jugendlicher ist durch entwicklungs
bedingte, jugendtypische Besonder
heiten im Denken, Fühlen und Han
deln gekennzeichnet. Insbesondere 
durch strafbare Handlungen werden 
mangelnde Bewußtseinsreife, Fehler, 
Mängel und Schwächen im gesamten 
Bildungs- und Erziehungsprozeß 
sichtbar, die als Störungen, Wider
sprüche oder Anzeichen des Zurück
bleibens in der persönlichen Entwick
lung bzw. im Prozeß der vollen sozia
len Integration, des Hineinwachsens 
in eine neue Stellung und Verantwor
tung in der sozialistischen Gesell
schaft zum Ausdruck kommen.
Die Erscheinungsformen der J. und 
die Begehungsweisen sind vielfältig 
und lassen sich nur schwer oder 
kaum auf bestimmte Straftatengrup
pen oder -kategorien begrenzen, ob
wohl z. B. Eigentumsstraftaten, Sach
beschädigung, Rowdytum und Kfz-
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